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verbunden sind, können die Befugnisse des VP-Gesetzes 

zu ihrer Abwehr wahrgenommen werden.

2. Aufklärung von pol i t isch-operat iv bedeutsamen Hand

lungen, die im Vorfeld von Straftaten l iegen und mit  

diesen verbunden sind, ohne daß diese berei ts von 

ei f iem Straftatbestand erfaßt werden.

Das betr i f f t  die straf losen grundlegenden Überlegungen, 

die straf lose Planung, die straf lose Vorbereitung und 

den straf losen Versuch. Auch diese pol i t isch-operat iv 

bedeutsamen Handlungen im Vorfeld der Straftat bergen 

in der Regel zugleich Gefahren für die öffent l iche Ord

nung und Sicherheit  in sich. Die sich noch außerhalb der 

strafrecht l ichen Relevanz in der Entwicklung begri f fene 

Handlung kann mit  den Potenzen des VP-Gesetzes abgewehrt 

werden.

3. Aufklärung von auf fr ischer Tat festgestel l ten Strafta

ten in der Phase zwischen Bekanntwerden der Straftat 

und Einlei tung der Strafverfolgung.

Die Untersuchungsorgane sind verpf l ichtet,  in der Phase 

zwischen Bekanntwerden der Straftat und der Einlei tung 

der Strafverfolgung die notwendigen Sofortmaßnahmen zur 

Gefahrenabwehr und Schadensverhütung durchzuführen. 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erfordern, die unmittel

bare (konkrete) Gefahr und ihre Ursachen und Bedingungen 

exakt festzustel len. Da die wirkende Gefahr von einer 

^Straftat ausgeht,  kann mit  der Feststel lung dieser Ge

fahr und ihrer Ursachen und Bedingungen zu einem ge

wissen Grad die Straftat vor der Einlei tung eines Er

mit t lungsverfahrens aufgeklärt  werden.


